
1. EStR-Wartungserlass 2008

Die Abfärbetheorie bei doppelstöckigen Personengesell-
schaften
Auffassung des BMF zu § 2 Abs. 4 Satz 3 EStG

VON MAG. SEBASTIAN BERGMANN*)

Nach der „Abfärbetheorie“ führt jede geringste betriebliche Tätigkeit einer Personengesell-
schaft, neben der eine andere Betätigung stattfindet (die bei einer natürlichen Person Einkünfte
einer anderen Einkunftsart bewirken würde), zu einheitlich gewerblichen Einkünften. Strittig ist,
ob auch das Halten einer Mitunternehmerbeteiligung durch eine Personengesellschaft (doppel-
stöckige Personengesellschaft) als geringste betriebliche Tätigkeit im Sinn der Abfärbetheorie
gilt. Mit dem 1. EStR-Wartungserlass 20081) hat das BMF die Auffassung der Finanzverwaltung
zu diesem Problem klargestellt.

1. Bedeutung und Rechtsgrundlagen der Abfärbetheorie
Nach der Abfärbetheorie führt jede geringste betriebliche Tätigkeit einer Personenge-
sellschaft, neben der eine andere Betätigung stattfindet (die bei einer natürlichen Per-
son Einkünfte einer anderen Einkunftsart bewirken würde), zu einheitlich gewerblichen
Einkünften.2)

Die Abfärbetheorie ergibt sich insbesondere aus § 2 Abs. 4 Satz 3 EStG:3) „Als gewerb-
liche Einkünfte [...] gelten stets und in vollem Umfang Einkünfte aus der Tätigkeit der [...]
Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer eines Gewerbebetrie-
bes anzusehen sind.“ Weiters kommt die Abfärbetheorie in den §§ 21 Abs. 2 Z 2 Satz 2
und 22 Z 3 EStG zum Ausdruck, nach denen „die Tätigkeit der Gesellschaft ausschließ-
lich“ als land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit bzw. selbständige Arbeit anzusehen sein
muss, um eine Mitunternehmerschaft mit solchen Einkünften zu sein.

2. Doppelstöckige Personengesellschaften
Zivilrechtlich können sowohl natürliche und juristische Personen als auch rechtsfähige
Personengesellschaften Gesellschafter einer Personengesellschaft sein. Als ertrag-
steuerliche Mitunternehmer kommen hingegen nur natürliche und juristische Personen,
nicht aber auch Personengesellschaften in Betracht. Daher sind bei doppelstöckigen
Personengesellschaften die Gesellschafter der Obergesellschaft gleichzeitig Mitunter-
nehmer der Untergesellschaft.4)

Strittig ist, ob die von einer Obergesellschaft gehaltene Beteiligung an einer Untergesell-
schaft als geringste betriebliche Tätigkeit im Sinn der Abfärbetheorie gilt. Margreiter ver-
neint dies, weil zur Abfärbung ein eigenständiger Betrieb der Obergesellschaft erforderlich
sei, was mit der Beteiligung an einer anderen Personengesellschaft noch nicht gegeben
sei.5) Nach Ansicht von Rief lasse sich diese Auffassung im Ergebnis auch darauf stützen,
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dass bei doppelstöckigen Personengesellschaften nicht die Obergesellschaft selbst, son-
dern deren Gesellschafter Mitunternehmer der Untergesellschaft sind.6)

Hingegen soll nach Ansicht von Quantschnigg/Schuch auch die von einer Personenge-
sellschaft gehaltene Beteiligung an einer gewerblichen Personengesellschaft
abfärben.7) Dieselbe Auffassung vertritt auch der BFH zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 dEStG.8)
Das erscheint auch konsequenter. Eine Differenzierung zwischen selbst ausgeübten
Tätigkeiten einer Personengesellschaft und Tätigkeiten, die durch eine Untergesell-
schaft betrieben werden, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.

Mit dem 1. EStR-Wartungserlass 2008 hat das BMF die Auffassung der Finanzverwal-
tung zu diesem Problem klargestellt: „Gewerbliche Einkünfte […] liegen aber auch dann
vor, wenn eine bloß vermögensverwaltende Personengesellschaft an einer gewerb -
lichen Personengesellschaft beteiligt ist. Die gewerbliche Tätigkeit der Untergesellschaft
färbt gemäß § 2 Abs. 4 EStG 1988 auf die bloß vermögensverwaltende beteiligte Ge-
sellschaft ab.“9) Damit schließt sich das BMF der überzeugenderen Ansicht von Quant-
schnigg/Schuch und des BFH an.

Gesellschaften bürgerlichen Rechts und stille Gesellschaften können mangels Rechts-
fähigkeit selbst nicht Gesellschafter einer anderen Personengesellschaft sein, sodass
sich das Problem eines allfälligen Abfärbens in diesen Fällen nicht stellt.10)

3. Zusammenfassung
Mit dem 1. EStR-Wartungserlass 2008 hat sich das BMF der überzeugenden Auffas-
sung von Quantschnigg/Schuch und dem BFH angeschlossen, wonach bereits die von
einer Personengesellschaft gehaltene Beteiligung an einer anderen betrieblichen Per-
sonengesellschaft abfärben und damit einheitlich gewerbliche Einkünfte bewirken soll.

Zinsenabzug bei Cash-Pool und Vermietung
Wer einen als Darlehen empfangenen Geldbetrag nicht dazu nützt, Aufwendungen im
Zusammenhang mit seiner Vermietungstätigkeit zu begleichen, sondern ihn in einen
Cash-Pool einbringt, aus dem heraus er später seine Kosten bestreitet, kann Schuldzin-
sen aus diesem Darlehen nicht als Werbungskosten von seinen Einnahmen aus Vermie-
tung abziehen. Denn durch die Weitergabe des Darlehens an den gemeinsamen Cash-
Pool gewährte der StPfl. der den Cash-Pool verwaltenden Gesellschaft selbst wieder ein
Darlehen, sodass die aus diesem Darlehen zu zahlenden Zinsen nicht in Zusammen-
hang mit seiner Vermietung stehen (BFH 29. 3. 2007, IX R10/06, in BB 2007, 1768).
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